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Neueste Gesellschaffs-Publikafionen :

Die Aufzeichnungen „Zur Statistik schiveizcrischer Kunstdenkmäler", Kanton
Thurgau, werden als besondere Beilage des „Anzeiger" ausgegeben
und erscheinen mit eigener Paginatur. Fxemplare eines Sonderabdruckes
können auf dem Bureau der Antiquarischen Gesellschaft, Landesmuseum
Zürich, bezogen werden. Preis der Lieferung Fr. —.50

Als Teile derselben Serie sind erschienen und ebendaselbst zu beziehen :

Die mittelalterlichen Kunstdenkmäler des Kantons Tessin von J. R. Rahn,
Zürich, im Verlag der Antiquarischen Gesellschaft Fr. 4. —

Die mittelalterlichen Kunstdenkmäler des Kantons Solothurn. Im Auftrage der
Eidgenössischen Landesmuseums-Kommission beschrieben von J. R. Rahn
unter Mitwirkung von Dr. Robert Durrer, Dr. K. Meisterhans und
Dr. Josef Zemp. Zürich, im Verlag der Antiquarischen Gesellschaft.
1893-1895 Fr. 4. -

Egli, Emil. Die christlichen Inschriften der Schweiz vom IV. —IX. Jahr¬
hundert. Mit 4 Tafeln. Bd. XXIV, 1. Heft der Mitteilungen Fr. 4. —

Stückelberg, E. A. Reliquien und Reliquiare. Mit 1 Tafel und 8 Text¬
illustrationen. Bd. XXIV, 2. Heft der Mitteilungen (LX), zugleich
Neujahrsblatt für 1896 Fr. 4. —

Heierli, J., und Oechsli, W. Urgeschichte des Wallis. Mit einer Karte und
9 Tafeln. Bd. XXIV, 3. Heft der Mitteilungen Fr. 5. -

H. Zeller-Werdmüller. Die Prämonstratenser-Abtei Rüti. Mit 7 Tafeln und
28 Textillustrationen Fr. 4. 50

Durrer, Robert. Der mittelalterliche Bilderschmuck der Kapelle zu Walta¬
lingen bei Stammheim. Mit 6 Tafeln. Mitteilungen der antiquarischen
Gesellschaft in Zürich LXII (Neujahrsblatt pro 1898) Fr. 4. —

Die am 22. März 1898 in Windisch gefundene Inschrift.
Von Prof. Dr. A. Schneider.

Die jetzt im Keller des Schulhauses zu Windisch aufbewahrte Inschrift
ist zwar schon auf Seite 57 dieses Anzeigers veröffentlicht worden, jedoch nicht

ganz genau und wie mir scheint auch nicht mit der richtigen Datierung; ihre
Wichtigkeit scheint mir aber eine genauere Untersuchung wohl zu verdienen.

Gefunden wurde sie in 5 Stücken in der Strasse vor dem Häuschen
von Zimmermann Schatzmann und Fritz Schatzmann, unmittelbar westlich
neben dem neuen Schulhause, ca. 1 m von dem Gartenzaun entfernt, in

ungefähr 1,5m Tiefe. Die einzelnen Stücke haben folgende Grösse:
TI - CLA enthaltend die Buchstaben r7,p ' rund, Durchmesser 0,30 m.

„ AVDIO - CA
1 r 1B enthaltend „„ p oben 0,49 m, unten 0,52 m lang, links

0,29 m, rechts 0,35 breit.

r RE - AVG - GERM - fL, enthaltend „ rr\cz ttit p p 0,63 m lang, links 0,46 m, rechts 0.30 m breit.

M - LICD enthaltend ,,„ rund, Durchmesser 0,40 m.
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C AVC PROPR
E enthaltend NE - LEG - AVG

"
°'7° m KIanf ' rechtS °'^ m ' links

„UHUU A 0,38 m bre.t.

Alle Stücke sind 0,20 0,23 m dick, resp. hoch.
Das Material ist Mägenwyler Kalk. Die Buchstaben sind 0,10—0,11 m

hoch und schön, sie zeigen das goldene Zeitalter.
Meines Erachtens sind die Stücke folgendermassen zusammenzusetzen :

TI ¦ CLAVDIO CA RE AVG. GERM
IMP XII P - M - TR - PO II COS - IUI - PP

G - AVG - PROPR
MLIC O NE LEG AVG
LEG A -77 A

Nun zunächst die Datierung der Inschrift. Claudius wird bezeichnet
als Imperator zum 12. Mal. Nun erscheint er als IMP VIII 44/45
(Wilmanns zu Nr. 896), als IMP XVI schon 4849 (ders. zu Nr. 897); unsere
Inschrift muss also zwischen diese beiden Zeiten fallen.

Eine genauere Datierung enthält das vierte Consulat; denn dasselbe
fällt in das Jahr 47 ; und was die tribunicische Gewalt betrifft, so fällt die
sechste in das Jahr 4647, die siebente in das Jahr 47/48. Es ist also die
hier verstümmelte Zahl der tribunicischen Gewalt zu ergänzen in VII und
die Inschrift an das Ende des Jahres 47 zu setzen.

In der letzten Zeile sind Buchstaben absichtlich, wahrscheinlich schon
in römischer Zeit, ausgekratzt worden. Erinnern wir uns nun, dass wir die
nämliche Erscheinung schon auf einem Stein von Vindonissa treffen, welcher
von Mommsen J. C. H. Nr. 248 publiziert worden ist :

AVGVSTO
VNDO - LEG - AV
LEGIO - ///

Es muss daselbst wohl gelesen werden Ti. Claudio Germ Pomponio
Secundo legato Augusti pr. pr. Hier haben wir genau den gleichen Vorgang
wie in unserer Inschrift. Fragen wir aber, welches denn wohl die Legion war,
die später eine solche damnatio memoriae erfahren müsste, so kann die
Antwort wohl nur lauten : Die XXI rapax. Sie stand unter Pomponius in Vindonissa
und wurde unter Vespasian von der elften abgelöst. Sie scheint damals, im Jahre
71, an dem gallischen Aufstande des Civilis teilgenommen zu haben. Ihre
Auflösung war wohl die Folge dieser Empörung, und derAuflösung hinwieder folgte
wohl die Löschung ihres Namens auf den grossen öffentlichen Denkmälern.

Ich vermute demnach, dass die Inschrift zu lesen ist :

TI - CLAVDIO - CAesaRE AVG - GERM -

IMP - XII - P - M - TR - PO VII COS - IUI P - P -

pomponio secundo 1 e G - AVG PROPR
M.LIG NE - LEG - AVG
LEG XXI R -

also Tiberio Claudio caesare Augusto Germanico Imperatore XII pontifice maximo
tribuniciae potestatis VII consule IUI pâtre patriae Pomponio Secundo legato
Augusti pro pretore MLIG ne legato Augusti legio XXI rapax.
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